
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Rufnummer Krankentransport: 19222
Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117
Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70
Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116
Störungsdienst Strom 0800/3629477 (SWE)
Störungsdienst Gas 07641/9599373 (SWE)
Störungsdienst Wasser 07666/611-1792 (Gemeinde)
Zwischen 16.30 und 7 Uhr 0162 / 2676325 (Gemeinde)
Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof Dienstag und Freitag 8 bis 12 Uhr
am Kauftreff Freitag 14 bis 18.30 Uhr
Wirtschaftsförderung: b.birkle@denzlingen.de.

Information zum Thema „Einfriedungen“

DasVerbandsbauamt möchte alle Bürgerinnen und Bürger über „Einfriedun-
gen“ informieren und für das Thema sensibilisieren.
c Was sind Einfriedungen?
Als Einfriedungen werden Anlagen bezeichnet, welche zur Abgrenzung
eines Grundstücks nach außen in der Regel an der Grundstücksgrenze er-
richtet werden. Grundsätzlich werden zwei Arten von Einfriedungen unter-
schieden: „Tote“ bzw. „künstliche“ Einfriedungen, worunter insbesondere
Zäune und Mauern fallen, sowie „lebende“ bzw. „natürliche“ Einfriedungen
(vor allem Hecken und Sträucher).
c Wie ist die rechtliche Situation?
Die Errichtung von Einfriedungen ist in Innerortslage grundsätzlich bau-
rechtlich verfahrensfrei, d. h. ohne Baugenehmigung zulässig (vgl. Ziffer 7a
des Anhangs zu § 50 Landesbauordnung Baden-Württemberg). Verfahrens-
freie Vorhaben müssen ebenso wie genehmigungspflichtige Vorhaben den
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für viele Bereiche von
Denzlingen bestehen Bebauungspläne. Außerdem wurde eine Gestaltungs-
satzung zum Thema Einfriedungen für den ersten Teilbereich in der Haupt-
straße aufgestellt. Die Bebauungspläne sowie die Gestaltungssatzung bein-
halten Regelungen hinsichtlich der Ausgestaltung von Einfriedungen und
sind verbindlich zu beachten. Für Grundstücke, welche nicht im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans bzw. der Gestaltungssatzung liegen, gibt es
mit dem Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg eine verlässliche Rechts-
lage. Hierdurch sollen nachbarschaftliche Konflikte, die durch die Errichtung
von Einfriedungen oftmals entstehen, reduziert werden.
c Städtebauliche Auswirkungen
Grundstücke verfügen meist über einen Bereich, der vom öffentlichen Raum
direkt einsehbar ist und diesen prägt. Einfriedungen wirken sich hier auch
immer auf die Wahrnehmung und Qualität des öffentlichen Raums aus. Ziel
ist es grundsätzlich, eine einheitliche, offene und einladende Gestaltung des
Straßenraums einschließlich der angrenzenden Vorgartenbereiche zu schaf-
fen. Eine Tunnelwirkung oder das Gefühl einer Abgeschirmtheit im öffent-
lichen Raum soll verhindert werden. Wunsch der Gemeinde ist daher insbe-
sondere an diesen Stellen die Wahl einer „natürlichen“ Einfriedung wie eine
Hecke oder zumindest eine Kombination der beiden Einfriedungsarten (z. B.
offener Zaun mit Heckenhinterpflanzung).
c Ökologische Auswirkungen
Neben der städtebaulichen Wichtigkeit bringen Hecken zudem einen großen
ökologischen Nutzen mit sich. Sie dienen unter anderem als bedeutender
Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten sowie der Luftfilterung, regu-
lieren das Kleinklima und tragen zu einer Durchgrünung des Ortes bei. Sie
sind ökologischwertvoll und stellen eine Maßnahme der Klimafolgenanpas-
sung dar.
c Rückfragen
Falls Sieweitere Fragen haben oder eine rechtliche Beratungwünschen, kön-
nen Sie sich gerne an das Verbandsbauamt des Gemeindeverwaltungsver-
bandesDenzlingen-Vörstetten-Reute,Frau Jurzinski (Telefon07666/611-1722,
E-Mail: n.jurzinski@denzlingen.de), wenden.

Zurückschneiden von Hecken, Sträu-
chern und Bäumen an öffentlichen
Straßen und Verkehrsflächen

Es kommt immer wieder vor, dass Zweige von Bäumen sowie Hecken und
Sträucher auf privaten Grundstücken über die Grundstücksgrenze hinaus in
öffentliche Geh-/Radwege und Straßen hineinwachsen.
Nach § 28Abs. 2 Straßengesetz Baden-Württemberg sind die Eigentümer und
Bewirtschafter von Grundstücken, die an öffentlichen Straßen, Gehwege
und Verkehrsflächen angrenzen verpflichtet, ihre Anpflanzungen so zurück-
zuschneiden, dass sie nicht über die Grundstücksgrenze hinausragen und
somit die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird.
Das Grün darf die Sicht auf Ampeln, Verkehrszeichen oder Straßenbeleuch-
tung nicht nehmen. Anpflanzungen müssen so zurückgeschnitten sein, dass
die Verkehrszeichen von allen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig wahrgenom-
men werden können. Im Bereich von Sichtdreiecken an Straßenmündungen
sind Anpflanzungen auf die maximale Höhe von 80 cm ab Straßenniveau
zurückzuschneiden, damit in diesen Bereichen keine Verkehrsgefährdungen
entstehen und die Sichtverhältnisse im Einmündungsbereich nicht einge-
schränkt sind. Des weiteren regeln die straßenverkehrsrechtlichen Bestim-

mungen, dass entlang von Geh- und Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50
Meter und im Bereich von Straßen bis zu einer Höhe von 4,50 Meter keine
Pflanzen bzw. Äste in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen dürfen.
Bei gravierenden Fällen ist die Gemeinde verpflichtet, die entsprechenden
Grundstückseigentümer anzuschreiben. Wir weisen darauf hin, dass bei
Nichtbeachtung Grundstückseigentümer verantwortlich gemacht werden
können, sofern, es bei einem nicht erfolgten Rückschnitt zu einem Unfall
kommt.
Bei der Freihaltung von Geh-/Radwegen und Straßen sind während der Ve-
getationsperiode vom 1. März bis 30. September die Bestimmungen des Na-
turschutzgesetzes zu beachten. Nach § 29 Abs. 3 Ziff. 1 Naturschutzgesetz ist
es in dieser Zeit verboten, Hecken, lebende Zäune, Bäume, Gebüsche und
Röhrichtbestände zu roden und abzuschneiden oder auf andere Weise zu
zerstören. Ein maßvolles Zurückschneiden kann jedoch erfolgen, wobei dar-
auf zu achten ist, dass freilebende Tierarten, insbesondere brütende Vögel,
nicht beeinträchtigt werden.
Hinweis:
Das Schnittgut kann freitags von 13 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr
und zusätzlich von April bis Mitte Oktober mittwochs von 16 Uhr bis 19 Uhr
beim Grünschnittsammelplatz im Gewann Mattstein abgeliefert werden.

Update zu den Erschließungsarbeiten
für das Gewerbegebiet „Langacker /
Weidenacker“ in der Vörstetter Straße

Vollsperrung noch bis Ende Mai
Liebe Denzlingerinnen und Denzlinger, auf unserer Baustelle im „Gewerbe-
gebiet Langacker / Weidenacker“ wird mit Hochdruck gearbeitet! Leider hat
die unbeständige Witterung der letzten Wochen für Verzögerungen gesorgt,
so dass die Vollsperrung der Vörstetter Straße noch bis Ende Mai 2026 an-
halten muss. Nach der Vollsperrung wird es zu einer halbseitigen Sperrung
kommen, über die wir Sie zu gegebener Zeit detailliert informieren.
Wir bitten auch für die restlichen Wochen bis Ende Mai alle Verkehrsteilneh-
mer um gegenseitige Rücksichtnahme und Geduld und freuen uns gemein-
sam mit Ihnen auf die Zeit, in der der Verkehr wieder flüssiger rollt!

Ihre Gemeindeverwaltung Denzlingen
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AMTSBLATT
Gemeinde Denzlingen

Hauptstraße 110
79211 Denzlingen 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 	 8:00–12:00 Uhr
und Donnerstag 	 15:00–18:00 Uhr

Kontakt

Telefon	 07666 611 0  
Fax	 07666 611 1371
E-Mail	 gemeinde@denzlingen.de
Internet	 www.denzlingen.de

WhatsApp Kanal

Aktuelle Infos und Veranstaltungen 
finden Sie im WhatsApp Kanal.

Notrufnummern

Beispiel für eine „kombinierte“ Ein-
friedung.

Beispiel für eine „tote“ Einfrie-
dung.

Bürgerstiftung Denzlingen –  
Projektvorschläge gesucht!

Der Stiftungsvorstand der Bürgerstiftung Denzlingen trifft sich im 
Mai 2026. Dort soll über Ausschüttungen, also die finanzielle Unter-
stützung von Projekten von Denzlingern für Denzlinger, beraten werden. 
Darum freut sich die Bürgerstiftung bis spätestens 19. April 2026 
auf formlose, konkrete, schriftliche Vorschläge zur Förderung von 
Jugend- und Altenhilfe, Erziehung und Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, Kunst und Kultur, Umwelt- und Naturschutz, Landschafts- 
und Denkmalschutz sowie Sport in Denzlingen. Ihren Antrag richten 
Sie an die: Bürgerstiftung Denzlingen, Hauptstr. 110, 79211 Denzlingen. 
Oder per E-Mail an: buergerstiftung@denzlingen.de.

Die Bürgerstiftung engagiert sich ausschließlich im Bereich der 
Gemeinde Denzlingen. Auf einer DIN A4 Seite sollte das Projekt 
beschrieben, angegeben werden wann die Durchführung geplant ist 
und dargelegt werden warum die Organisation einen Zuschuss zu 
ihrem Projekt bekommen sollte. Da die Bürgerstiftung lediglich einen 
Anteil der Kosten übernehmen wird, sollte auch dargestellt werden 
wie die übrige Finanzierung des Projektes aussieht. 

Für weitere Fragen zur Bürgerstiftung Denzlingen oder der Möglich-
keit, zuzustiften oder zu spenden, melden Sie sich gerne unter Telefon 
0 76 66 / 6 11 - 12 00 oder buergerstiftung@denzlingen.de.
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Abfallabfuhr

Donnerstag!, 9. April
Abfallgefäße (35 Liter bis 1,1 cbm - Behälter). Leben retten hat Style: Haltung zeigen und Blut spenden

Die Blutspende ist mehr als eine gute Tat: Sie ist Ausdruck von Haltung und
Verantwortung. Die neue Marketingkampagne „Leben retten hat Style“
macht deutlich, dass echter Style nicht nur äußerlich sichtbar ist, sondern
sich vor allem in der eigenen Haltung widerspiegelt: sich einzusetzen, Blut
zu spenden und Leben zu retten.
Jede einzelne Blutspende ist lebenswichtig! Allein in Hessen und Baden-
Württemberg werden täglich rund 3.000 Spenden benötigt, um verletzten
oder erkrankten Menschen zu helfen. Damit dieser Bedarf gedeckt wird,
braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen.
Unverzichtbar – besonders für die Krebstherapie
Oft wird irrtümlich angenommen, dass Blutspenden hauptsächlich für
Schwerverletzte mit hohem Blutverlust Verwendung finden. Aber das ist gar
nicht das größte Einsatzgebiet: Rund 19% aller Blutspenden werden für die
Behandlung von Krebspatient*innen verwendet. Durch die Krebserkran-
kung selbst bzw. die Therapie kann ein Mangel an roten Blutzellen sowie
Blutplättchen entstehen. Zum Ausgleich sind häufig Bluttransfusionen im
Rahmen langwieriger Krebsbehandlungen nötig.
Leben retten hat Style: Blutspenden steht jedem
„Blutspenden ist mehr als eine gute Tat – es ist ein sichtbares Zeichen von
Haltung. Mit unserer neuen Kampagne ‚Leben
retten hat Style‘ zeigen wir, dass gesellschaftli-
ches Engagement modern, angesagt und absolut
relevant ist. Wer spendet, übernimmtVerantwor-
tung – und kann mit nur einer Spende bis zu drei
Leben retten“, bekräftigt Nora Löhlein, Presse-
sprecherin des DRK Blutspendedienstes Baden-
Württemberg – Hessen.

Zugausfälle Linie S2 zwischen Freiburg und Denzlingen

Bauarbeiten der DB InfraGO führen zu Einschränkungen von Karfreitag, 3.
April, bis einschließlich Donnerstag, 9. April 2026
Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfaGO auf der Rheintalbahn kommt es
von Karfreitag, 3. April, bis einschließlich Donnerstag, 9. April 2026, zu Ein-
schränkungen bei den Zügen der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH
(SWEG) zwischen Freiburg und Denzlingen auf der Linie S2 (Freiburg – El-
zach). Ungefähr jeder zweite Zug der Linie S2 fällt zwischen Freiburg und
Denzlingen aus. Fahrgäste können in diesem Fall für den Abschnitt Freiburg
– Denzlingen auf die Züge der DB Regio (Linien RE7 und RB 26) ausweichen.
Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste unbedingt ihre Reiseverbindungen
überprüfen. Die detaillierten Fahrpläne sind im Internet unter
www.sweg.de/kaiserstuhl-freiburg, www.bwegt.de/fahrplanauskunft und
www.bahn.de zu finden. Telefonische Auskünfte sind erhältlich unter der
Nummer 07821 / 9960770. SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH

Gastbeiträge für die Kreisseniorenpost 2026 gesucht

Das Redaktionsteam der Kreisseniorenpost setzt sich demnächst wieder zu-
sammen, um die Ausgabe 2026 zu produzieren. Dafür sucht das Team tolle
Rezepte, die sich gut nachbacken oder –kochen lassen, interessante Reisege-
schichten, Gedichte, Rätsel oder auch Anekdoten aus dem Leben sowie
Tipps für schöne Plätze in der Natur. Ihre Beiträge – gerne mit Foto oder eige-
ner Illustration – schicken Sie bitte an die Altenhilfekoordination im Land-
ratsamt Emmendingen, Bahnhofstr. 2-4, 79312 Emmendingen z.H. Sonja Bru-
no, E-Mail: s.bruno@landkreis-emmendingen.de oder an den Kreissenio-
renrat Dieter Gellermann, Linkenstr. 3, 79312 Emmendingen, E-Mail: deg@d-
e-g.de. Werden Sie Teil der Kreisseniorenpost und senden Sie ihren
Gastbeitrag! Die Form ist egal, digital oder analog, die Redaktion wird Ihren
Beitrag umsetzen. Der Umfang sollte zwei DIN A4-Seiten nicht übersteigen.

Vortrag: „Konflikte mit jüngeren Kindern“

Die Familienberatung und Frühe Hilfen des Landratsamts Emmendingen
lädt Eltern, werdende Eltern und Fachkräfte zum Vortrag „Konflikte mit jün-
geren Kindern“ ein. Im Zusammenleben mit Kindern sind Konflikte unver-
meidlich. Aber warum entstehen so viele – aus Erwachsenensicht auch
scheinbar „unnötige“ – Konflikte, und wie geht man als Bezugsperson am
besten damit um? Lassen sich Konflikte vermeiden? Welche Haltung ist hilf-
reich? Diesen und weiteren Fragen wird sich die Referentin Nina Tödter wid-
men. Der Vortrag findet am Mittwoch, 15. April, um 19.30 Uhr im Haus am
Festplatz statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende und alle Termine
unter www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800 11 949 11.
Mehr erfahren unter lebenrettenhatstyle.de
NÄCHSTER TERMIN in 79211 DENZLINGEN:
Montag, 13. April, von 14.30 bis 19.30 Uhr
Kultur & Bürgerhaus, Stuttgarter Straße 30
Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/termine

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

ENDE DER DENZLINGER NACHRICHTEN

Informationen

Sport & Familienbad 
MACH’ BLAU
Liebe Besucherinnen und Besucher,�  
die Osterferien laden dazu ein, sich eine 
kleine Auszeit zu gönnen und genau dafür öffnet das MACH‘ 
BLAU mit erweiterten Sonderöffnungszeiten seine Türen für Sie.
Im Anschluss daran wird in unserem Bad die jährliche planmäßige 
Revision durchgeführt. Daher bleibt der Badebereich von 
Montag, 13. April 2026, bis einschließlich Sonntag, 10. Mai 
2026, geschlossen. Unsere Sauna können Sie in diesem Zeitraum 
weiterhin genießen.
Bitte beachten Sie, dass Saunatickets während der Revision 
ausschließlich online über unseren Webshop erhältlich sind.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen schon jetzt 
erholsame Feiertage!
Alle Öffnungszeiten sowie weitere Informationen finden Sie 
jederzeit aktuell auf unserer Homepage:  
🌐 www.mach-blau-denzlingen.de.

Öffnungszeiten Osterferien:  
Mo. 30.03.2026 bis einschließlich So. 12.04.2026

MACH́

SPORT & FAMILIENBAD
DENZLINGEN

BLAU

Sauna Öffnungszeiten Hinweis

Montag 13.00 bis 21.00 Uhr Damensauna
Dienstag 13.00 bis 21.00 Uhr Gemeinschaftssauna
Mittwoch geschlossen (gilt auch an Feiertagen)
Donnerstag – Samstag 13.00 bis 21.00 Uhr Gemeinschaftssauna
Sonntag + Feiertag 10.00 bis 21.00 Uhr Gemeinschaftssauna
Revision
Mo. 13.04.26 bis  
So. 10.05.26

geöffnet
Es gelten die  
oben genannten 
Öffnungszeiten.

Hallenbad Öffnungszeiten

Montag 09.00 bis 21.00 Uhr
Dienstag 09.00 bis 21.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 bis 21.00 Uhr
Freitag 09.00 bis 21.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 21.00 Uhr
Sonntag + Feiertag 09.00 bis 21.00 Uhr
Revision
Mo. 13.04.26 bis So. 10.05.26 geschlossen

Haben Sie schon unseren neuen Ticket-Webshop probiert?
Geschenkgutscheine können Sie auch bequem in unserem 
Webshop erwerben.

In unserem neuen Webshop finden Sie ein brei-
tes Ticketangebot. Laden Sie Ihr Ticket direkt 
runter oder Sie erhalten Ihr Ticket per Mail. Mit 
dem erhaltenen QR-Code können Sie direkt 
durch das Drehkreuz das Bad eintreten. Probie-
ren Sie es gerne aus. Den Webshop finden Sie 
über unsere Homepage oder scannen Sie den 
QR-Code hier links.

Auf unserer Homepage finden Sie alle wichtigen Informationen 
www.mach-blau-denzlingen.de. Sie erreichen das Sport & Familien- 
bad MACH’ BLAU per E-Mail unter info@mach-blau-denzlingen.de 
oder telefonisch unter 0 76 66 / 611 25 50.� Ihr MACH’ BLAU Team

Mediathek
Hauptstraße 134 
Telefon 0 76 66 / 611-2240

Öffnungszeiten:
Montag	 geschlossen 
Dienstag	   9.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 19.00 Uhr 
Mittwoch	   9.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag	 15.00 – 19.00 Uhr 
Freitag	   9.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr  
Samstag	 10.00 – 13.00 Uhr

Am Samstag, 4. 4. ist die Mediathek geschlossen. Bitte beachten Sie, dass der 
Rückgabekasten vom 3. 4. – 6. 4. nicht zur Verfügung steht

Weitere Infos erhalten Sie auf 
unserer Homepage https://bibliotheken.komm.one/denzlingen

mediathekdenzlingen

Eröffnung der Minigolfsaison
Sofern das Wetter mitspielt, öffnet der Minigolfplatz Denzlingen am 
Ostersamstag, 4. April 2026, seine Pforten für die Sommersaison 
2026. Auf 18 Bahnen in schönster Lage können Sie nach Punkten 
jagen und Bahnrekorde brechen. Unsere Minigolfanlage bietet Frei-
zeitspaß für alle von 8 bis 88 Jahren. Großschachbrett, Tischtennis-
platte oder Slackline sorgen für Abwechslung.

Für die ganz Kleinen gibt es den großzügig gestalteten Spielbereich. 
Zur Stärkung können sie in mediterraner Atmosphäre Kaffee genie-
ßen. Oder darf es zur Erfrischung ein Eis oder Kaltgetränk sein?

Feiern Sie mit uns Ihren Geburtstag, Ihr Jubiläum oder Ihr Firmen-
event – wir stehen gerne zur Verfügung. Sie finden uns direkt beim 
Sport & Familienbad MACH’BLAU, auch von Freiburg mit Bus und 
Bahn zu erreichen.

An unserem Kiosk erhalten Sie kühle Getränke, Kaffee, Tee, Eis, Eis-
kaffee, Süßigkeiten, heiße Würste mit Brot und vieles mehr!

Die Minigolfanlage hat zunächst nur bei schönem Wetter Samstag 
ab 15 Uhr und Sonn-/Feiertage ab 13.00 Uhr geöffnet. Die Schließ-
zeiten richten sich nach Wetter und Bedarf. Informationen zu den 
Öffnungszeiten und den Preisen finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Denzlingen oder der Beschäftigungsgesellschaft 48°Süd 
unter www.48gradsued.de.

Das Team von 48° Süd freut sich auf Ihren Besuch!

Minigolfplatz Denzlingen, Berliner Straße 57
Tel. 01 61/7 91 99 03 und 0 76 43/3 33 92 30
info@48gradsued.de
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